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Geben ist seliger denn Nehmen: Die Schenkung
Wer kennt ihn nicht, diesen berühmten 
Satz aus dem Neuen Testament (Paulus 
 zitiert Jesus). Ähnliches besagen auch Phi
losophen und viele Sprichwörter, z. B.:
 – Gib bald, so wird der Dank alt
 – Was man gibt, geht nicht verloren
 – Nur der ist froh, der geben mag

Menschen, die anderen helfen, fühlen sich 
vergleichsweise wohler und – für viele 
eine überraschende Erkenntnis – sind of
fenbar auch gesünder.
Geben kann auch alltägliche Hilfe bedeu
ten in Form von Unterstützung im Haus
halt, Erledigen von Besorgungen, Kinder
betreuung oder einfach von Zuhören.
Wenn Geben in Form von Geld erfolgt, 
kommen möglicherweise plötzlich recht
liche Aspekte zum Tragen.
Das OR definiert die Schenkung als Ver
trag unter lebenden Personen, mit wel
chem die eine Person die andere aus 
 ihrem Vermögen begünstigt, ohne eine 
Gegenleistung dafür zu erhalten.

Verschiedene Formen der materiellen 
Schenkungen
Wird das Geschenk direkt übergeben, 
spricht man von einer «Schenkung von 
Hand zu Hand». Eine solche ist formlos 
gültig.
Wird eine Schenkung vorerst nur verspro
chen, muss dies schriftlich festgehalten 
werden, ansonsten die rechtliche Verbind
lichkeit fehlt.
Die Schenkung eines Grundstückes ist öf
fentlich zu beurkunden und im Grundbuch 
einzutragen.
Für eine Schenkung auf den Tod hin beste
hen weitere Vorgaben. Einerseits braucht 
auch sie eine besondere Form (hand
schriftliches Testament oder öffentliche 
Beurkundung) und andererseits sind erb
rechtliche Schranken zu berücksichtigen 
(Pflichtteile).

Schenkung und Erbrecht
Schenkungen zu Lebzeiten an Nachkom
men (Kinder und Enkel) müssen von den 
Nachkommen untereinander ausgeglichen 
werden. Ausnahme: eine ausdrückliche 
schriftliche Befreiungspflicht.
Lebzeitige Schenkungen eines Erblassers 
an andere gesetzliche Erben (Ehepartner, 
Eltern, Geschwister) müssen nur dann 
ausgeglichen werden, wenn der Erblasser 
dies ausdrücklich angeordnet hat.
Besonderes Augenmerk ist auf Schenkun
gen des Erblassers in den letzten 5 Jahren 
vor seinem Tod zu richten, dies unabhängig 
von der Person des Beschenkten. Wer
den  dadurch pflichtteilsgeschützte Erben 
geschädigt, können diese Schenkungen 
mittels Herabsetzungsklage angefochten 
werden.

Schenkungen und Steuern
Ob die beschenkte Person eine Schen
kungssteuer zu bezahlen hat, hängt von 
der verwandtschaftlichen Beziehung zwi
schen schenkender und beschenkter Per
son ab. Die Schenkungssteuer ist zudem 
kantonal unterschiedlich geregelt. Schen
kungen von Eltern an ihre Nachkommen 
sind fast in allen Kantonen steuerfrei. 
Schenkungen an andere Verwandte oder 
Nichtverwandte werden in den meisten 
Kantonen besteuert und die Steuern kön
nen, je nach Höhe der Schenkung und 
Nähe der verwandtschaftlichen Bezie
hung, zwischen 6 % und maximal 40 % 
betragen.
Erkundigen Sie sich rechtzeitig bevor Sie 
materielle Werte verschenken, ob und in 
welcher Höhe Schenkungs oder auch Erb
schaftssteuern fällig werden.

Mit freundlichen Grüssen
Ihr Merki TreuhandTeam
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Harmonisierung Zahlungsverkehr und Anforderungen 
an die Buchhaltung
Die Schweizer Banken, darunter auch die 
PostFinance, verwenden unterschied
liche Zahlungsformate. Hinzu kommen 
über zehn Standards im Einzahlungs und 
Lastschriftverfahren sowie sieben Varian
ten von Einzahlungsscheinen. Diese Viel
falt wird mit der Harmonisierung verein
heitlicht. Unter Berücksichtigung von 
Schweizer Eigenheiten, z. B. die struktu
rierte Referenznummer, wird der interna
tionale Standard übernommen. Deshalb 
spricht der Schweizer Finanzplatz von 
 einer Harmonisierung. Die Anpassung an 
den ISO20022Standard betrifft alle 
 Unternehmen und macht den nationalen 
und internationalen Zahlungsverkehr effi
zienter.

Was ändert sich und ab wann?

Zahlungsaufträge (z. B. Kreditoren und 
Lohnzahlungen), die mittels Filetransfer 
an Banken in der Schweiz übermittelt 
werden, werden spätestens ab Mitte 
2018 nur noch mit der pain.001Meldung 
im ISO 20022 Standard akzeptiert. Das 
heutige DTAFormat der Banken wird ab 
Mitte 2018 und das EZAGFormat der 
PostFinance AG ab Ende 2017 nicht mehr 
unterstützt.

Die pain.002 Meldung liefert Informatio
nen über den Status der übermittelten 
Zahlungsaufträge und gibt Auskunft über 
allfällige Fehler, Warnungen oder Korrek
turen.

Dank der neuen EndtoEndIdentifika
tion im ISO 20022 Standard kann der 
Auftraggeber seine Zahlungsaufträge 
eindeutig kennzeichnen. Dadurch kann er 
z. B. Statusmeldungen oder Zahlungs
rückleitungen automatisiert zuordnen.

Ab 2020 gilt für inländische Zahlungen 
die ausschliessliche Verwendung der 
Kontonummer im IBANFormat. Durch 
die Überprüfung der IBAN auf ihre for
melle Korrektheit werden Fehler mini
miert und die „StraightThroughProcess
ingRate (STPRate) erhöht.

Der neue Einheitsbeleg heisst nicht 
mehr Einzahlungsschein sondern
Zahlteil QR-Rechnung!

Was ist zu tun?

 – Informieren Sie sich
Es ist unerlässlich, dass Sie sich über die 
neuen Standards und die damit ver
bundenen Prozesse informieren und die 
Auswirkungen auf Ihre Systeme analy
sieren. Also welche Software wird für die 
Finanzbuchhaltung, den Zahlungsverkehr 
und den Dateitransfer benutzt?

 – Kontrollieren Sie Ihre Software
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Treuhänder 
oder Softwarepartner über dessen Mig
rationsfahrplan. Analysieren Sie Ihre Fi
nanzsoftware: kann sie auf den neuen 
Standard aktualisiert werden? Klären Sie 
ab, ob Ihre Software in bestimmten Be
reichen auf Ihre Bedürfnisse angepasst 
werden muss und ob die Anpassung Un
terstützung durch ein Softwareunterneh
men benötigt.

 – Kontaktieren Sie Ihren Finanzpartner
Lassen Sie sich von Ihrer Hausbank oder 
Ihrem Treuhänder über das Migrations
zeitfenster und mögliche Vorgehenswei
sen beraten.

 – Überprüfen Sie Ihre Geräte
Ob Lesegerät, Drucker oder Scanner – 
prüfen Sie, welche Geräte und Formulare 
von der Einführung des QRCodes betrof
fen sind.

 – Planen Sie das Update
Etablieren Sie ein Projekt, planen und 
budgetieren Sie die Umstellung. Neh
men Sie notwendige Konfigurationen 
von Bankdaten, Kontonummern, Stamm
daten usw. vor.

 – Testen, testen, testen
Planen und koordinieren Sie das Testing 
und die Einführung mit Ihrem Finanz 
und Softwarepartner. Je nach Komplexi
tät der ITLösung kann die auf ISO 20022 
 angepasste Software selbst installiert 
werden.



Anforderung an die Buchführung aus Sicht der MWST

Eine formell und materiell ordnungsge-
mäss geführte Buchhaltung ist eine 
wichtige Voraussetzung für die korrekte 
Erfassung der MWST. Dazu gehören 
auch die sogenannte Prüfspur und die 
korrekte Aufbewahrung der Belege.

Aufzeichnungs- und Buchführungs-
pflicht

Nach Art. 957 OR unterliegen Einzelun-
ternehmen und Personengesellschaften, 
die einen Umsatzerlös von mindestens 
500'000 Franken im letzten Geschäfts-
jahr erzielt haben, sowie juristische Per-
sonen der Pflicht zur Buchführung und 
Rechnungslegung. Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften mit weni-
ger als 500'000 Franken Umsatzerlös im 
letzten Geschäftsjahr, Vereine und Stif-
tungen, die nicht verpflichtet sind, sich 
ins Handelsregister eintragen zu lassen, 
sowie Stiftungen, die von der Pflicht zur 
Bezeichnung einer Revisionsstelle be-
freit sind, müssen lediglich über die Ein-
nahmen und Ausgaben sowie über die 
Vermögenslage Buch führen.

Prüfspur 

Unter einer Prüfspur versteht die ESTV 
die Verfolgung der Geschäftsvorfälle so-
wohl vom Einzelbeleg über die Buchhal-
tung bis zur MWST-Abrechnung als auch 
in umgekehrter Richtung. Diese Prüfspur 
muss – auch stichprobenweise – ohne 
Zeitverlust jederzeit gewährleistet sein. 
Die Prüfspur verlangt vor allem einen 
übersichtlichen Aufbau der Geschäftsbü-
cher sowie verständliche Buchungstexte 
in Buchhaltungen und Journalen, Belege 
mit Kontierungs- und Zahlungsvermer-
ken sowie eine geordnete und systema-
tische Klassierung und Aufbewahrung 
der Geschäftsbücher und Belege. Sam-
melbuchungen oder der Zusammenzug 
mehrerer Systeme (z.B. Faktura- und 
Kassensysteme) in ein Hauptbuch kön-
nen besondere Herausforderungen im 
Nachweis der steuerrelevanten Sachver-
halte darstellen. Gemeinsame Ord-
nungsmerkmale sowie der Datenzugriff 
über Sortier- und Filterfunktionen er-
leichtern den Nachweis.

Aufbewahrung

Die Geschäftsbücher und Belege sind 
geordnet nach Steuerperiode bis zum 
Eintritt der absoluten Verjährung der 
Steuerforderung, mindestens aber wäh-
rend 10 Jahren, aufzubewahren. Ge-
schäftsunterlagen im Zusammenhang 
mit unbeweglichen Gegenständen sind 
während 20 Jahren aufzubewahren. Ist 
nach Ablauf dieser Frist die Verjährung 
der Steuerforderung, auf welche sich die 
Unterlagen beziehen, noch nicht einge-
treten, so dauert die Aufbewahrungs-
pflicht bis zum Eintritt der Verjährung.  
Geschäftsbücher, Buchungsbelege und 
Geschäftskorrespondenz, die aus-
schliesslich in elektronischer oder ver-
gleichbarer Weise aufbewahrt werden, 
haben die gleiche Beweiskraft wie sol-
che, die ohne Hilfsmittel lesbar sind, 
wenn sie mit einer digitalen Signatur 
übermittelt und aufbewahrt werden.

Authentizität und Integrität elektronisch 
übermittelter Daten müssen bis zum Ein-
tritt der Verjährung prüfbar bleiben. Beim 
Ausdruck von elektronischen Daten 
(Rechnungen) gehen diese Eigenschaf-
ten verloren. Daher ist die Archivierung 
ausschliesslich in ausgedruckter Form 
oder als Mikrofiche grundsätzlich nicht 
ausreichend.

Für Geschäftsbücher, Buchungsbelege 
und Geschäftskorrespondenz gilt im Ver-
waltungs- und Rechtsmittelverfahren 
der Grundsatz der freien Beweiswürdi-
gung (Art. 81 Abs. 3 MWSTG). Ungeach-
tet der Beweismittelfreiheit gilt weiterhin 
die Regel, dass die Beweispflicht für 
steuerentlastende Tatsachen der steuer-
pflichtigen Person obliegt. Liegt für ei-
nen bestimmten Sachverhalt kein ein-
deutiges Beweismittel vor, kann sich aus 
dem Gesamtbild mehrerer Beweismittel 
trotzdem ein eindeutiger Beweis erge-
ben. Eine Buchführung gemäss den 
Grundsätzen des Handelsrechts sowie 
eine Prüfspur sind beispielsweise ein-
deutige Beweismittel, um den Anspruch 
auf Vorsteuerabzug nachzuweisen.
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Konkubinat oder Heirat? Was ändert ein Trauschein?

Das Konkubinat ist der Ehe rechtlich nicht 
gleichgestellt. Wer heiratet, untersteht 
dem Eherecht; das Konkubinat hingegen 
ist gesetzlich kaum geregelt. Unterschie-
de zeigen sich vor allem bei der Vorsorge, 
beim Erbrecht und beim Steuerrecht.

Erste Säule: Zweimal Maximalrente 
im Konkubinat 

Konkubinatspaare haben bei Erreichen 
des Rentenalters Anspruch auf je eine 
AHV-Einzelrente, die  pro Jahr maximal 
CHF 28'200 (Stand 1.1.2017) beträgt. So-
mit erhält das Paar bestenfalls CHF 
56'400 aus der ersten Säule. Hingegen 
wird bei Ehepaaren der Rentenbetrag für 
zwei Einzelpersonen auf 150 Prozent ge-
kürzt. Ehepaare erhalten somit zusam-
men maximal CHF 42'300. 

Hinterlassenenrenten aus der ersten 
und der zweiten Säule

Die Hinterlassenenrente aus der ersten 
Säule erhält die überlebende Ehefrau mit 
Kind/ern (unabhängig welchen Alters) 
oder ohne Kind/er, wenn sie zum Todes-
zeitpunkt des Mannes über 45-jährig ist 
und mindestens 5 Jahre verheiratet war 
bzw. der überlebende Ehemann mit Kind/
ern unter 18 Jahren. Für Konkubinatspart-
ner/innen sind hingegen keine Hinterlas-
senenleistungen im Todesfall vorgese-
hen. In der zweiten Säule sehen Pensi-
onskassen für Ehepartner/innen mit un-
terhaltspflichtigen Kindern und für über 
45-jährige überlebende Ehepartnerinnen, 
die mindestens 5 Jahre verheiratet wa-
ren, Hinterlassenenrenten vor. Überle-
bende Ehepartner/innen, die keine der 
vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, 
haben Anspruch auf eine einmalige Ab-
findung in Höhe von drei Jahresrenten. 
Für Konkubinatspaare können Pensions-
kassen ebenfalls Hinterlassenenrenten 
festlegen. Ob dies der Fall ist, zeigt das 
Pensionskassenreglement (Ausdehnung 
der Begünstigtenregelung).

Das Vorsorgevermögen bei Trennung 
bzw. Scheidung

Im Scheidungsfall werden die während 
der Ehe erworbenen AHV-Gutschriften 

und Pensionskassenguthaben (mit Aus-
nahme von Einzahlungen finanziert aus 
Eigengut) hälftig geteilt. Diese Regelung 
verhilft Ehepartner/innen ohne oder mit 
reduzierter Erwerbstätigkeit zu einer hö-
heren Altersleistung. Konkubinatspaare 
sind bei einer Trennung von diesem Aus-
gleich ausgenommen.

Begünstigung in der dritten Säule  
(3a und 3b)

In der Säule 3a sind hinterbliebene Ehe-
partner/innen (oder eingetragene Part-
ner/innen) an erster Stelle begünstigt. An 
zweiter Stelle kommen zu gleichen Teilen 
die Nachkommen und Konkubinatspart-
ner/innen. Dies jedoch nur, wenn das 
Konkubinat mindestens seit fünf Jahren 
besteht und die Vorsorgestiftung durch 
den Vorsorgenehmer über die Existenz 
der Lebenspartner in Kenntnis gesetzt 
worden ist. Der/Die überlebende Konku-
binatspartner/in muss das Säule 3a-Ver-
mögen dann mit allfälligen Kindern ge-
mäss Vorsorgereglement teilen. Über die 
Vorsorge 3b kann die/der Lebenspart-
ner/in zusätzlich abgesichert werden 
(z.B. reine Todesfallrisikoversicherung). 
Die Begünstigung ist hier – unter erb-
rechtlichen Einschränkungen – frei ge-
staltbar. Im Gegensatz zur Säule 3a muss 
der Versicherungsnehmer und der/die 
Begünstigte nicht dieselbe Person sein.

Unterschiedliche gesetzliche Erban-
sprüche

Ehepaare haben einen gesetzlichen Erb-
anspruch, Konkubinatspaare gehen im 
Erbfall dagegen leer aus. Mittels Testa-
ment/Erbvertrag kann zumindest die frei 
verfügbare Quote der/dem Konkubi-
natspartner/in zugewiesen werden. 

Besteuerungsunterschiede

Im schweizerischen Steuerrecht werden 
Ehepaare gemeinsam besteuert, was bei 
hohen Einkommen zu grossen Steuer-
nachteilen führen kann. Bei Erbschafts- 
und Schenkungssteuern sind Ehepaare in 
allen Kantonen steuerbefreit. Konkubinats- 
paare hingegen werden in vielen Kanto-
nen oft sogar zum Höchsttarif besteuert. 
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